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Ob einige Vertreter des e<materialistischen» Standpunktes
vielleicht deswegen mit einer besondern Einladung bedacht
wurden, um dem Redner Gelegenheit zu dieser oratorischen
‘Wendung zu geben, bleibe dahingestellt.

Die Winterthurer Vortrige haben sich sachlich ruhig
erorternd bewegt; Ausfille personlicher Farbung blieben
ferne. Hitte Herr Professor Kesselring als Mitglied der
ziircherischen Schulsynode der 1877er Versammlung an-
gewohnt, so hitte er seine «Ihr» unmittelbar an Mann
bringen konnen. Ein Jahr spiter und in einer ganz an-
dern gesellschaftlichen Vereinigung hat diese Unmittelbar-
keit jeden Sinn verloren.

Zum Schlusse noch ein Wort der sachlichen Erkiesung
des grossen Tagesstreites Gber Religionsptlege und Reli-
gionsverachtung! Bis man sich tiber eine feste Bedeutung
des Wortes Religion geeinigt hat, ist der ganze Streit ein
hochst unfruchtbarer, darum aber auch ein in gleichem
Masse unerquicklicher. Wer sich um etwas Unfassbares
schligt, meint um so wuchtigere Streiche thun zu missen.

Religion ist nach unserer Auffassung jedes Streben und
jede Thatiusserung zur Beglickung des eigenen Erden-
daseins in Verbindung mit dem der Gbrigen Menschheit.
In diesem Sinn ist mancher prononzirte Religionsliugner
ein echt Religioser. Mit Kesselring verdammen wir —
einzig — die Frivolitit in Sachen dieses so weit — oder
eng, wie man will — begrenzten Gebiets; mit ihm heissen
wir das erste Kindeslicheln eine religiose Kundgebung.
Dieser (rein sozialen) Religionsauffassung warf der Ton-
halleredner den Winterthurer Grundsatz entgegen: Der
Egoismus sei der Urquell der Sittlichkeit und Tugend!
Wie wurde da der Teufel schwarz an die Wand gemalt!
Als ob nicht die Mutterliebe, die Innigkeit des Familien-
verbandes tGberhaupt eine Aeusserung des Egoismus, eine
Betriedigung des eigenen Wolseing wiaren. Als ob nicht
das «spezifisch»> religiose Gefiihl der Versshnungsbedurftig-
keit gegeniber Gott Ausfluss des unmittelbarsten Egois-
mus sein misste! Auch da kommt es eben lediglich
darauf an, wie der Begriff Egoismus definirt wird. Wie
die «<Religion» schon so oft zu den verwerflichsten Lebens-
erscheinungen gefihrt hat, so thut das auch des Egoismus
verfehlte Ausgestaltung!

Milderung der Leiden und Nothen unter den Neben-
menschen gilt allgemein als <religiose» That. Aber auch
diese befriedigt den Egoismus, der in dem biblischen Wort:

Geben ist seliger als Nehmen — gekennzeichnet ist.
Zur «Religion> gehdrt nach der alltiglichen — ka-
thedermissigen wie landliufigen — Auffassung die Ver-

ehrung von «Gott>. Ein Atheist hat also keine Religion!
Ist aber der Begriff Gott nicht auch ein namenlos mannig-
faltiger? Wie vielfach hat dieser Begriff gewechselt und
dndert sich tédglich noch! Soll man aber deshalb das
Wort, die hergebrachte Bezeichnung abschaffen wollen?
Mit nichten! Aber die Inhaltsgestaltung gehdrt zu den
Rechten eines «freien» Christenthums. Pfarrer Lang —
ehrenhaften Angedenkens — hat bei einer Konfirmation
von Knaben sich dahin ausgesprochen, dass diese heute
nicht etwas als bindend bekennen sollen, da sie die Frei-
heit sich wahren miissen, ihre religidsen Anschauungen im
Lebensverlauf zu dndern.

Wir bedauern, dass Manner, die sich gerne Lang’s
Nachfolger nennen, immer lauter einer neuen Art von
Orthodoxie das Wort reden. Sie mdgen sich dariiber nicht
aufhalten, wenn ein grosser Theil der Lehrerschaft nicht
mit ihnen marschiren mag. Einem kleineren Bruchtheil
der freisinnigen Geistlichkeit — nicht kongruent mit der
Gesellschaft dos «freien» Christenthums — kann dagegen
der «sozialdemokratische» Lehrer mit Recht nahe stehen.

Auszug aus dem Protokoll des ziircher. Erziehungs-
rathes.
(Beit 15. Juli 1878.)

127. Schulhausbaubeitrige und Staatsbeitrige an Hauptrepara-
turen: Zirich 18,000 Fr., Andelfingen 10,000 Fr., Riedikon 1600 Fr.,
Hornli 150 Fr., Obermeilen 270 Fr., Zumikon 540 Fr., Fluntern
1800 Fr., Lipperschwendi 125 Fr,

128. Erneuerungswahl der bisherigen Angestellten der Erziehungs-
direktion.

129. Hinschied von Verweser Riiegg in Nohl, geb. 1858.

130. Die Direktion des Erziehungswesens und der Erziehungs-
rath haben im Hinblick

a) auf die durchzufiihrende Revision des Gesetzes betreffend
das Unterrichtswesen;

b) auf die §§ 50, 65, 69, 70, 71, 106 und 110 dieses Gesetzes,
durch welche Bestimmungen bisher die Ertheilung des Religions-
unterrichtes auf den verschiedenen Stufen der Volksschule gefor-
dert war;

c) auf Art. 27 der Bundesverfassung, welcher festsetzt, dass
die offentlichen Schulen von den Angehdrigen aller Bekenntnisse ohne
Beeintrichtigung ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit sollen be-
sucht werden konnen ;

d) auf Art. 63 der Kantonalverfassung, durch welchen in reli-
giosen Dingen jeder Zwang gegen Gemeinden, Genossenschaften und
Einzelne ausgeschlossen ist;

beschlossen :

Die Primar- und Sekundarschulpflegen des Kantons sind ein-
geladen, je mit Bezugnahme auf die ihrer Aufsicht unterstellten
Schulstufen bis spitestens Mitte September 1. J. der Erziehungsdirek-
tion einzuberichten:

1. ob die Schulpflege dafiir halte, es sei ein Religionsunterricht
moglich, in welchem die konfessionellen Besonderheiten zuriicktreten
und das fir Alle gemeinsame religids-humane Interesse den ganzen
Inhalt bestimme;

2. ob ihr die Beibehaltung des Religionsunterrichtes als eines
besondern fakultativen Schulfaches gegeniiber der Amsicht, es misse
die religiose Erziehung der Jugend der Familie und der Kirche
tiberlassen bleiben, als rathsam und nothwendig erscheine;

3. bis zu welcher Altersstufe die Ertheilung des Religionsunter-
richts durch die Lehrer sich empfehle, wenn derselbe tiberhaupt ein
Schulfach bleiben soll.

Schulnachrichten,

Schweizerischer Lehrertag. Zur Uebernahme des Referates in
der Hochschulsektion hat sich schliesslich Herr Professor Vogt in
Zirich bereit erklirt. Er wird Montag den 9. Sept. Morgens 8 Uhr
iiber die Frage sprechen: ,Wie konnen die Lehrkrifte und Lehr-
mittel der Hochschule fiir allgemeine Bildungszwecke nutzbar ge-
macht werden ?®

Ziirich. Der ,Freitagszeitung® kommt die elende Religions-
hatze, wie sie gegenwilrtig von einigen Vaterlandsrettern betrieben
wird, auch zu bunt vor; sie bringt in ihrer letzten Nummer eine
hierauf beziigliche kostliche Satyre:

«Der ,Ketzerthurm“ hat, so munkelt man, doch seinen Namen
mit Berechtigung getragen. Er wird, wie man weiss, geschlissen,
und nun soll man in einer vermauerten Kammer einen noch wol-
erhaltenen vollstindigen Folterapparat fir alle 30 Grade der Tortur
gefunden haben. Sofort habe sich ein Verein von christlich-religisen
Politikern und politisirenden Theologen zusammengethan, diese Fol-
terwerkzeuge zu erwerben und durch einen frommen Mechaniker
repariren zu lassen. Es wird nimlich ein Initiativbegehren vorbe-
reitet, um den Kantonsrath zu zwingen, dass er ein Inquisitions-
gericht einsetze, das alle Schulmeister ins ,scharfe Examen* nehme,
welche denunzirt werden, dass sie Darwinianer oder Hickelianer
seien, Keinem solle die Tortur bis auf den hdchsten Grad
erspart werden, bis er bekennt, dass er mit Darwin Unzucht
getrieben und dem Hickel den Hollenpakt unterschrieben habe.
Ungewiss ist man nur noch dariiber, ob man dann die Folter-
gestindigen, wie weiland die Hexenmeister, verbrenuen, oder ob
man sie mit den in Russland entbehrlich gewordenen Knuten so
durchhauen will, dass sie mit dem Lebensgeiste auch den Darwinis-
mus aashauchen und zur Holle entfahren lassen. Auf die Schul-
meister, welche den armen Kinderchen das religiose Gemiith ver-
darwinisiren, werden dann die Professoren und Literaten folgen,
welche der schweizerischen Jugend den Tell, die drei Eidgenossen,



	Auszug aus dem Protokoll des zürcher. Erziehungsrathes

